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Statute»
des

Wem jMMWe Um M WiMmm tier Much.

Art. 1.

Der Verein hat den Zweck, die katholischen Lebrer und Schul-
manner der Schweiz einander näher zu bringen und zu vereinigen, die

inlellektnellen, moralischen und materiellen Interessen des Lehrerstandes zu

fördern und die Schulen zu heben nach den Grundsätzen der katholischen

Kirche. Er trägt den Namen! „Verein katholischer Lehrer und Schul-
männer der Schweiz."

Art. 2.

Mittel zur Erreichung des Zweckes sind: die Bildung von Kreis-
sektionen mit bestimmten periodischen Versammlungen, Diskussionen über

pädagogische Fragen, allseitige Unterstützung einer pädagogischen Zeit-
schrift, eine jährliche Generalversammlung u. s. w.

Art. 2.

Besondere, den Bedürfnissen entsprechende und vom Centralkomitce

genehmigte Statuten regeln die Kreissektionen, bei deren Begrenzung
weder Bezirks- noch Kantonsgrenzen, sondern die lokalen Umstände maß-

gebend sind.

Art. 4.

Jedes Jahr findet in der Regel eine Generalversammlung statt.

Diese erledigt ordentlicher Weise folgende Traktanden!
1. Protokollgenehmigung;
2. Präsidialbericht über die Tätigkeit des Vereins;
3. Entgegennahme der Jahresrechnung und Wahl der nächstjährigen

Rechnungsrevisoren;
t. Referat? mit Diskussion;

5. Je das andere Jahr Wahl des Komitees;
6. Bestimmung des Ortes der nächsten Generalversammlung;
7. Freie Anträge oder Anregungen.

Das Komitee ist befugt, außerordentliche Generalversammlungen

einzuberufen.
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Art. 5.

Mitglied des Vereins ist jeder katholische Lehrer und Schul-

mann, der schriftlich seinen Beitritt erklärt und vom Komitee in den

Verein aufgenommen wird. Er erhält einen Aufnahmsschein, und

sein Name wird vom Aktuar im Verzeichnis der Äereiusmitglieder ein-

getragen.

Art. 6.

Der Verein wird durch ein Komitee von fünf Mitgliedern ver-
waltet. Es besteht aus dem Präsideuten, dem Vizepräsidenten, dem

Aktuar, dem Kassier und einem weitern Mitgliede. Seine Amtsdauer
ist zwei Jahre, und es wird von der Generalversammlung bestellt.

Art. 7.

Das Komitee bereitet die Generalversammlung vor, bestimmt die

in derselben zu behandelnden Fragen und bezeichnet die Referenten! es

leitet den Berein und trifft die zur Förderung seiner Interessen erfor-
derlichen Maßregeln.

Art. 8.

Der Präsident führt die lausenden Vereinsgeschäste, steht mit den

Sektionen in Verbindung, leitet die Generalversammlung und erstattet an

derselben, nach Einvernehmung des Komitees, den jährlichen Bericht
über den Gang des Vereins.

Art. 9.

Der Aktuar führt das Protokoll des Komitees und der General-

Versammlung. Der Kassier führt das Kassabuch und stellt jährlich bei

der Generalversammlung Rechnung. Dieselbe wird durch zwei von der

Versammlung des vorangehenden Jahres gewählte Rechnungsrevisoren ge-

Prüft und das Resultat bei der Generalversammlung und im Vereins-
blatt veröffentlicht.

Art. 10.

Die Funktionen des Komitees sind unentgeltlich. Im Falle bedeu-

tender Auslagen kaun das Komitee eine Vergütung eintreten lassen.

Art. 11.

Das Bindeglied zwischen dem Komitee und den Lehrern, sowie
den Vercinsmilgliedcrn, bilden die Delegierten der Kreissektionen. Jede
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Kreissektion, die 10 Mitglieder zählt, ernennt einen Delegierten; 50 dis

l00 wählen zwei und jeder Bruchteil von 50 einen weitern Delegierten.

Art. >2.

Die Delegierten werden vor der Generalversammlung einberufen

und haben im Komitee beratende Stimme. Ihre Wahl geschieht in der

Regel durch die Mitglieder der einzelnen Kreissektionen.

Art. 13.

Die Mitglieder sind entweder Aktivmitglieder oder Ehrenmitglieder!
jene haben Stimmrecht, diese beratende Stimme. Die Ernennung eines

um die Schule verdienten Mannes zum Ehrenmitglied geschieht durch

die Generalversammlung auf Borschlag des Komitees.

Art. 14.

Jedes Aktivmitglied bezahlt einen jährlichen Beitrag von l Fr.

Art. 15.

Der Verein sorgt für ein Vereinsorgan.

Art. 16.

Anträge und Motionen, welche zur Abstimmung gelangen sollen,

müssen wenigstens einen Monat vor der Generalversammlung dem Prä-
sidenten Übermacht werden. An der Versammlung selbst gestellte

Anträge dürfen bloß besprochen werden.

Art. 17.

Der Berein tritt durch sein Komitee in Beziehung zu andern

Verbindungen, welche die nämlichen Ziele verfolgen.

Art. 18.

Allfällige Vorschläge zur Abänderung der Statuten sollen wenig

stens drei Monate vor der Generalversammlung dem Präsidenten des

Vereins Übermacht werden. Die Abänderung tritt ein, wenn eine Zwei-

drittelsmehrheit der anwesenden Mitglieder sich dafür ansspricht.

Vorstehende Statuten wurden in der Generalversammlung vom

ll. Oktober 1892 in Luzern einstimmig angenommen.

Luzer», den II. Oktober 1892

Der Präsident: )os. Tschoxz», Dekan.

Der Aktuar: Ä. Erni, Sekundarlehrer.



«MM ReAiuigs-Mge zu Hunden des Vereins kuM.
Lehrer und Mlmünner der Metz 1892 und 1893.

I. Ausgaben Sinnahmen
Vom Oktober 1892 her laut Beleg 1, 2 und Fr. Ct.

3 Jnsertionen — Telegramme — Vereinspro-
tokoll u. a. m IS. 08

1893 August. Druck von 1000 Einzugs- und 1000 farbigen

Mitgliedkarten — bez. Frankatur u. a. m. lt.
Beleg 4, S und 6 87. 11

Oktober Festauslagen — Mandate — Jahresauslagen
des Kassiers laut Beleg 7, 8 und 9 183. 45

Dezember Red. Gehalt und Korrespondenten-Treffnis lt.
Beleg 10 und 11 S13. —

Dezember An den Verleger I. Halbjahr laut Beleg 12 83k. 49

Dezember „ „ II. Halbjahr lt. Beleg 13 925. K0

Dezember Jahresbeiträge 3S7. —
Dezember Durch den Verleger I. Halbjahr 2110. 12

Dezember „ „ „ II. Halbjahr 150. 06

2564. 73 2617. 18

Saldo zu Gunsten des Vereins 52. 45

Fr72617. 18 Fr 2617. 18

Geprüfte LeHramtskanöiöaten ats
»» Lehrer ^

für Mathematik, Realien und Aufsichtsführung

für ein Knaben-Institut. Offerten mit Zeugnisabschriften und Le-

benslauf unter IVI. li 3869 beförd. Rudolf Mosse, München. <wà. ssso A.,

Kerder'sche Verlagshandlung, Kreivnrg im Breisgau.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Mfaff, Ml, Das christliche Kirchenjahr. In Fragen und Antworten für
die Schule und Christenlehre. Nebst einem Anhange, religiöse Lieder stlr die Fest-
Zeiten enthaltend. Mit Approbation des hochw. Kapitelsvikariats Freiburg-
Neunte Auflage, mit Titelbild. 32°. (IV u. 118 S.) 25A; geb. in Leder-

Imitation mit Rotschnitt 40 H, in Halbleinwand mit gedrucktem Umschlag 40 A

HM- wer ein Vnch, ein Biefernngsroerk, eine Zeitschrift bestellen will
oder ein früher erschienenes Luch zu ermäßigtem Preise antiquarisch wünscht,
wende sich an Hans von Matt, Buchhandlung und Antiquariat in Staus.



Einladung zum Abonnement

auf den rnit Anfang September beginnenden
neuen Jahrgang

Alte und Neue Wett
SS. Jahrgang ^898^99.

Illustrierte« katholisches FamiliendtaN zur Unterhaltung und Kelehrunz.
Jäkrkiek 12 Lest« in Groß-Faki» â 66 Pfennig.

Ver erfreuliche Abonnentenzuwachs, den diese älteste /amilienzeitschrift auch im
ablaufenden As. Fahrgang wiederum erlebt hat, und der die steigende Beliebtheit dieses

textlich wie illustrativ von der Presse einstimmig als vortrefflich anerkannten Blattes
beweist, hat uns neuerdings bewogen, den kommenden Fahrgang bei dem gleichen
niederen preise abermals zu verschönern.

Bestellungen auf den neuen Fahrgang nimmt jede Buchhandlung entgegen, so-

wie auch die

Verlagsanflatt Venziger â Co., A. O., Einstedeln.

ktîtuto vante lUîgkieri

ill FsMnsona, — destskt Skit 3 Fàkll — iliàt «lie dsà KslsAkllllöit 2U!

sàllvllell ullà xrûnàliebkll Lrlsrnunx à — RvstAkIä
666 ànken — ssute LedullàllA — kâolisdre Liniielranx. dlàrv
lcullkt erteilt

?rok. «s08. Rektor.

Neuer KM« der Jos. Melschen Kuchöaudlmg m Kempten.
Zu beziehen durch alle Buchhandlunge« des In- und Auslandes.

Biblische Beispiele zur «naden- und Satramenten-
Lehre. Von Joseph Michael Weber, Pfarrer. 16°. 64 S. (Gleichzeitig das
26. Bändchm der „Katech, Handbibliothek".) Preis brosch. 5V A, in Leinwand
gebunden 86 A

Katechettscher Leitfaden für den biblischen Geschichts
Unterricht. Bearbeitet von Johannes Siegel, Pfarrer und Religions-
lehrer in Weilburg. Erster Teil: Da» alte Testament. Mit bischöfi. Appro-
dation. 16«. VIII u. 344 S. (Gleichzeitig das 27. Bändchen der „Katech.
Handbibliothek".) Preis brosch. 1. 86, in Leinwand gebunden ^4! 2. 16.

Zwei neue Bändchen unserer »Katholischen Handbibliothek", welche nach dem Urteil-
von Fachmännern ganz besonders katholische» Lehrern, denen der Unterricht in der biblischen
Geschichte übertragen ist, als außerordentlich praktische BorbereitnnaS-Hilfs-Mittel empfohlen werden kSnnen und namentlich lenen Lehrern gute Dienste leisten, welche
wegen Zeitmangels nicht jedesmal vor dem Unterrichte umfangreiche Werke zu studieren in
der Lage find.

Der Anfsatz in der Volksschule. Von Dr. Gänsen, RegierungS-
und Schulrat in Aachen. (Gleichzeitig das 23. Heft, der „Päd. Vortrage/) 8°.
48 S. Preis 46 A

In dieser Broschüre behandelt der in katholischen Lehrerkreisen, namentlich des Rhein-
lande», rühmlichst bekannte Verfasser à zeitgemäßes Thema und darf dieselbe daher gewiß
auf allgemeine Beachtung Anspruch erheben.
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